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N E U E R U N G E N  

Die neue Webseite zum Erbrecht – 

erbrecht.ch  

Haben Sie allgemeine Fragen zum Erbrecht 

oder interessieren Sie sich für die Änderungen, 

die mit der Erbrechtsrevision ab 2023 in Kraft 

treten werden? – Wir freuen uns sehr, Ihnen 

unsere neue thematische Webseite zum Erb-

recht vorzustellen. 

Im Zuge der Modernisierung und in der Absicht In-

formationen allen zugänglich zu machen, haben wir 

eine eigene Webseite rund um das Thema Erbrecht 

ins Leben gerufen.  

Unsere neue Webseite informiert auf einfache und 

verständliche Weise über allgemeine, alltägliche Fra-

gestellungen und über Aktualitäten im Erbrecht. Die 

Webseite bietet in fassbarer und intuitiver Art Infor-

mationen zum allgemeinen Erbrecht, wie auch zu 

vielen ausgewählten spezifischen Themen und wird 

laufend mit weiteren Artikeln auf dem aktuellsten 

Stand gehalten.  

Darüber hinaus finden Sie hier alles, was Sie über die 

kommende Erbrechtsrevision vom 1. Januar 2023 

wissen müssen, welche Änderungen diese mit sich 

bringt und wie auch Sie davon betroffen sein könn-

ten. 

Falls Sie ein bisschen Klarheit im Erbschafts-Dschun-

gel wünschen, laden wir Sie gerne dazu ein, unsere 

neue Webseite zum Erbrecht zu besuchen. Wir 

freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregun-

gen, die Sie mit uns auf info@haeusermann.ch teilen 

können. 

Die neue Webseite zum Erbrecht ist unter der ein-

schlägigen Adresse www.erbrecht.ch abrufbar. 

  

http://www.haeusermann.ch
http://www.erbrecht.ch/
http://www.erbrecht.ch/
mailto:info@haeusermann.ch
http://www.erbrecht.ch/
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Neuerungen im Team von  

Häusermann + Partner in Bern 

Wir freuen uns sehr, Baptiste Savoy, Rechtsanwalt, 

als neuste Verstärkungen unseres juristischen Teams 

begrüssen zu dürfen.  

Mit Baptiste Savoy konnten wir einen jungen An-

walt in unser Team aufnehmen. Er schloss sein 

Rechtsstudium an der Universität Lausanne im Som-

mer 2018 ab und absolvierte anschliessend sein 

Praktikum im Kanton Waadt. Nach dem Erwerb sei-

nes Patents arbeitete er als Rechtsanwalt in dersel-

ben Kanzlei. Baptiste Savoy steht Ihnen als Rechts-

anwalt in sämtlichen juristischen Angelegenheiten 

zur Seite. 

 

  

P R I V A T R E C H T  

To Trust or not to Trust 

Oliver Reinhardt, lic. iur., Notar 

Auch wenn das geltende Schweizer Recht das 

Rechtsinstitut des Trusts als solches nicht vor-

sieht, so sind (ausländische) Trusts heute auch in 

der Schweiz bekannt und verbreitet und eine 

rechtliche und wirtschaftliche Realität. Der Bund 

hat deshalb im März 2022 eine Vernehmlassung 

zur Einführung des Trusts in das Schweizer Obli-

gationenrecht gestartet, welche vor den Som-

merferien abgeschlossen wurde. 

 

Was ist ein Trust? 

Der Trust ist ein privatrechtliches Rechtsverhältnis, bei 

dem der Errichter (settlor) bestimmte Vermögenswerte 

(trust fund) der Aufsicht einer oder mehreren Personen 

(trustees) unterstellt wird mit dem Auftrag, dieses Ver-

mögen im Interesse von Begünstigten (beneficiaries) 

oder für einen bestimmten Zweck zu verwalten oder zu 

verwenden.   

Der Trust ist von seiner Konzeption her ein flexibles 

Institut: Im familiären Kontext kann er für die Nachlass-

planung eingesetzt werden, insbesondere auch, um 

eine Übertragung von Vermögen über mehrere Genera-

tionen zu ermöglichen. Daneben werden Trusts aber 

auch zur Erhaltung, Verwaltung oder Sicherung von 

Vermögen verwendet, zum Beispiel zur Finanzierung 

von Investitionen und Transaktionen. 

Keine eigenständige gesetzliche Grundlage 

Seit der Ratifizierung des Haager Trust-Übereinkom-

mens 2007 werden in der Schweiz die nach ausländi-

schem Recht rechtsgeschäftlich errichteten Trusts voll-

ständig anerkannt. Die Errichtung eines Trusts in der 

Schweiz bedarf aktuell aber der Inanspruchnahme eines 
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Konstrukts nach ausländischem (angelsächsischen) 

Recht.  

Ziele der Vorlage 

Mit der Vorlage sollen einerseits (ganz allgemein) das 

bisherige Regulierungsversagen behoben und der Fi-

nanzplatz und die Finanzindustrie gestärkt werden. Ins-

besondere soll aber ein kostengünstiges Instrument für 

die Nachlassplanung zur Verfügung gestellt werden, 

welches bisherige rudimentäre Regelungen zu Familien-

stiftungen, Vor- Nacherbeneinsetzung oder durch 

Rechtsprechung entstandene Treuhandverhältnisse 

konkretisiert. 

Zukunftsmusik 

Trust-Turbos werden aber aufgrund der vorläufigen Re-

sultate des Gesetzgebungsverfahrens wenig begeistert 

sein. Die Stellungnahmen sind ernüchternd, neben völ-

liger Ablehnung gesellt sich eine nahezu flächende-

ckende Kritik an den vorgeschlagenen Regelungen zur 

Besteuerung des Trusts. Wie wir in Bern sagen, wird 

somit noch viel Wasser die Aare runter fliessen, bis die 

entsprechenden gesetzlichen Grundlagen in Kraft tre-

ten.  

Unterdessen unterstützen Sie unsere Spezialisten gerne 

für praxistaugliche Alternativen der dargestellten Busi-

ness-Cases. 

www.haeusermann.ch 

 

 

 

P R I V A T R E C H T  

Vertretungsrechte 

Thomas J. Wenger, lic. iur., Notar 

Handlungen Dritter können eine Person rechts-

verbindlich binden. Erfahren Sie mehr über sol-

che Vertretungsrechte und ihre Grenzen. 

 

Vertretung im Allgemeinen 

Ein Vertreter bindet mit seinen Handlungen eine andere 

Person rechtsverbindlich. 

Es kann unterschieden werden zwischen gewillkürter 

Vertretung, gesetzlicher Vertretung und behördlich an-

geordneter Vertretung. 

Eine gewillkürte (gewollte) Vertretung liegt vor, wenn 

ein Vertreter vom Vertretenen selbst bezeichnet wird 

(z.B. Generalvollmacht). 

Eine gesetzliche Vertretung liegt vor, wenn dem Vertre-

ter das Vertretungsrecht von Gesetzes wegen zusteht, 

d.h. ohne Mitwirkung der vertretenen Person oder einer 

Behörde. Als typische Beispiele seien hier genannt: Die 

Vertretung Minderjähriger durch den Inhaber der elter-

lichen Sorge (Art. 304 ZGB) oder die Vertretung der 

Ehegatten (Art. 166 ZGB). 

Eine behördlich angeordnete Vertretung liegt vor, wenn 

das Vertretungsrecht von der zuständigen Behörde in 

einem formellen Entscheid festgelegt wird (z.B. Errich-

tung einer Beistandschaft). 

Gesetzliche Vertretung im Besonderen 

Über gewillkürte Vertretung durch Vollmachten wurde 

bereits in früheren Newslettern geschrieben. Der heu-

tige Beitrag beschäftigt sich daher schwergewichtig mit 

der gesetzlichen Vertretung und ihren Eigenheiten. 

https://haeusermann.ch/de/team/
http://www.haeusermann.ch/
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Im Gegensatz zur gewillkürten Vertretung setzt die ge-

setzliche Vertretung keine Handlungsfähigkeit und Ur-

teilsfähigkeit der vertretenen Person voraus. 

Üblicherweise sieht das Gesetz eine umfassende Vertre-

tung vor (d.h. nicht nur ein Einzelgeschäft, wie das bei 

Vollmachten oft der Fall ist) und regelt die Vertretung 

verbindlich (d.h. ohne Anpassungsmöglichkeiten der 

Betroffenen), inklusive die Beendigung der Vertretung 

(z.B. Volljährigkeit der Kinder für das Vertretungsrecht 

der Sorgeberechtigen, Aufhebung des gemeinsamen 

Haushalts für das Vertretungsrecht von Ehegatten). 

Vertretung von Ehegatten im Speziellen 

Jeder Ehegatte vertritt während des Zusammenlebens 

die eheliche Gemeinschaft für die laufenden Bedürfnisse 

der Familie (Art. 166 Abs. 1 ZGB). Für die übrigen Be-

dürfnisse der Familie kann ein Ehegatte die eheliche Ge-

meinschaft nur vertreten, wenn er vom anderen Ehe-

gatten oder dem Gericht dazu ermächtigt worden ist 

oder wenn das Interesse der ehelichen Gemeinschaft 

keinen Aufschub des Geschäftes duldet und der andere 

Ehegatte wegen Krankheit, Abwesenheit oder ähnlichen 

Gründen nicht zustimmen kann (Art. 166 Abs. 2 ZGB). 

Jeder Ehegatte verpflichtet sich durch seine Handlungen 

persönlich und, soweit diese nicht für Dritte erkennbar 

über die Vertretungsbefugnis hinausgehen, solidarisch 

auch den anderen Ehegatten (Art. 166 Abs. 3 ZGB). Un-

ter welchem Güterstand die Ehegatten stehen (z.B. eine 

Gütertrennung) ist in diesem Zusammenhang unbe-

achtlich. 

Wer als Ehegatte mit einer Person, die urteilsunfähig 

wird, einen gemeinsamen Haushalt führt oder ihr regel-

mässig und persönlich Beistand leistet, hat von Geset-

zes wegen ein Vertretungsrecht, wenn weder ein Vor-

sorgeauftrag noch eine entsprechende Beistandschaft 

besteht (Art. 374 Abs. 1 ZGB). 

Dieses Vertretungsrecht erfasst alle Rechtshandlungen, 

die zur Deckung des Unterhaltsbedarfs erforderlich sind 

und die ordentliche Verwaltung von Einkommen und 

Vermögen beinhalten. Sofern notwendig ist auch die 

Befugnis erfasst, die Post zu öffnen und zu erledigen 

(Art. 374 Abs. 2 ZGB). 

Bestehen Zweifel, ob eine Urteilsunfähigkeit eines Ehe-

gatten vorliegt, hat die Erwachsenenschutzbehörde 

(KESB) über das Vertretungsrecht des anderen Ehegat-

ten zu entscheiden und ihm gegebenenfalls eine Ur-

kunde auszustellen, welche seine Befugnisse wiedergibt 

(Art. 376 Abs. 2 ZGB). 

Kann der Ehegatte die Interessen des Urteilsunfähigen 

nicht sicherstellen oder gefährdet er diese, so hat ihm 

die KESB die Vertretungsbefugnisse teilweise oder ganz 

zu entziehen oder eine Beistandschaft zu errichten (Art. 

376 Abs. 2 ZGB). 

Die KESB muss involviert werden, wenn die Vertretung 

notwendig und durch den Ehegatten nicht genügend ist 

oder dieser dazu (nicht mehr) in der Lage ist. Ebenso ist 

die KESB beizuziehen, wenn die Vertretung des urteils-

unfähigen Ehegatten in einer Angelegenheit nötig ist die 

nicht zur Deckung der laufenden Bedürfnisse gehört 

und nicht unter die ordentliche Vermögensverwaltung 

fällt, etwa, wenn ein Grundbuchgeschäft getätigt wer-

den soll. Die KEBS kann zudem beigezogen werden, 

wenn Handlungen zur Deckung der laufenden Bedürf-

nisse oder der ordentlichen Vermögensverwaltung an-

stehen, Dritte (z.B. Banken) aber einen Vertretungs-

nachweis verlangen. 

Vertretung bei medizinischen Massnahmen 

Ist eine Person urteilsunfähig und muss für medizinische 

Massnahmen die Zustimmung erteilt oder verweigert 

werden, so ergreift die Ärztin oder der Arzt in dringli-

chen Fällen medizinische Massnahmen nach dem mut-

masslichen Willen und den Interessen der urteilsunfähi-

gen Person (Art. 379 ZGB). Im Übrigen sieht Art. 378 

Abs. 1 ZGB eine Kaskade von Vertretungsrechten vor:  

1. die in einer Patientenverfügung oder in einem Vor-

sorgeauftrag bezeichnete Person; 

2. der Beistand oder die Beiständin mit einem Vertre-

tungsrecht für medizinische Massnahmen; 
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3. wer mit der betroffenen Person als Ehegatte/einge-

tragener Partner einen gemeinsamen Haushalt führt 

oder ihr regelmässig und persönlich Beistand leistet; 

4. die Person, die mit der urteilsunfähigen Person einen 

gemeinsamen Haushalt führt; 

5. die Nachkommen; 

6. die Eltern; 

7. die Geschwister. 

Das Vertretungsrecht in den Fällen 4-7 ist an die Vo-

raussetzung gebunden, dass die betreffende Person der 

urteilsunfähigen Person regelmässig und persönlich Bei-

stand leistet.  

Sind mehrere Personen vertretungsberechtigt, so dür-

fen die gutgläubige Ärztin oder der gutgläubige Arzt vo-

raussetzen, dass jede im Einverständnis mit den ande-

ren handelt (Art. 378 Abs. 2 ZGB). 

Empfehlung  

Oft ist unklar, ob ein anstehendes Geschäft zu den lau-

fenden familiären Bedürfnissen oder der ordentlichen 

Vermögensverwaltung gehört. Zudem kann es im Ein-

zelfall schwerfallen, den Nachweis zu erbringen, dass 

sämtliche Voraussetzungen für das Vorliegen eines ge-

setzlichen Vertretungsrechts erfüllt sind, etwa das Be-

stehen eines gemeinsamen Haushalts oder die Tatsa-

che, dass regelmässig und persönlich Beistand geleistet 

wird.  

Für Private und ganz besonders für Unternehmerinnen 

und Unternehmer empfiehlt es sich deshalb, zur Ergän-

zung der gesetzlichen Vertretungsrechte weitere Vor-

kehren zu treffen. Insbesondere sind private Vollmach-

ten und Unternehmervollmachten zu erteilen sowie Vor-

sorgeaufträge und Patientenverfügungen zu verfassen 

und aufeinander abzustimmen.  

Unsere Spezialisten unterstützen Sie dabei gerne. 

www.haeusermann.ch 

 

https://haeusermann.ch/de/team/
http://www.haeusermann.ch/

